
  

Sitzung des Rates der Wallfahrtsstadt Werl Nr. 1/2017 vom 16.02.2017 
 
I. Öffentliche Sitzung 
 
Tagesordnung: 
 
TOP Vorlage Tagesordnungspunkt 
 Nr.     Nr.  
  
 1       Feststellung der fristgerechten und ordnungsgemäßen Einla-

dung sowie der Beschlussfähigkeit; Hinweis auf das Mitwir-

kungsverbot gem. § 31 GO 
 

 2       Einwohnerfragestunde 
 

 3  Einführung und Verpflichtung der Ratsfrau Ursula Grossmann 

durch den Bürgermeister 
 

 4 590 Bestellung einer Schriftführerin/eines Schriftführers und de-
ren/ dessen Stellvertreter/in 
 

 5 607 Festsetzung Verkaufsoffener Sonntage in Werl im Jahre 2017 
und Erlass einer entsprechenden Ordnungsbehördlichen Ver-

ordnung 
 

 6 597 Antrag der WP!-Fraktion: 
Stadtjubiläum "750 Jahre Stadt Werl" für das Jahr 2022 
 

 7 603 Antrag der Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion: 
Teilnahme der Stadt Werl an der Earth Hour 2017 

 
 8 596 Gemeinsamer Antrag der CDU- und SPD-Fraktion: 

Freiwilliger Verzicht auf die Zahlung der zusätzlichen 1-
fachen Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende 
und Erhöhung der Fraktionszuwendungen um 15.000 Euro 
 

 596a Ergänzungsantrag der BG-Fraktion 
Änderung der Hauptsatzung 
 

 9 608 Antrag der Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion: 
Jährliche Aufstellung von Energiekosten und Energiever-
brauch 
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604 
 

Mitteilungen 
 
Über- und außerplanmäßige Ausgaben 

 11   Anfragen 
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W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 

Beschlussvorlage 
zur 

 öffentlichen 

 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.  590 
 

TOP                   

 

 

      

 Hauptausschusses 

 Rates  

 

am 

      

02.02.2017 

16.02.2017 

 

Personalrat ist zu beteiligen 

 ja     nein 

Zustimmung 

 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 

wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 

 

Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von       €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       

(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 

Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 

Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 

                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 

Nachrichtlich: 

Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 

 

Datum: 03.01.2017 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. 10.1  20 FBL 
Allg. 

Vertreter 
BM 

AZ: 10 24 00-Ov      

 

Titel: Bestellung einer Schriftführerin/eines Schriftführers und deren/ 
dessen Stellvertreter/in 

 
Sachdarstellung: 

 
Gemäß § 52 Abs. 1 GO NRW ist über die im Rat gefassten Beschlüsse eine Nieder-
schrift aufzunehmen, die vom Bürgermeister und einem vom Rat bestellten Schrift-

führer zu unterzeichnen ist. 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 

Herr Yannik Overhage und als Vertreter Frau Alexandra Falkenau und Herr Marius 
Kehrenberg werden für die Dauer der Wahlperiode zu Schriftführern des Hauptaus-

schusses und des Rates bestellt. 
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W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 
Beschlussvorlage 
zur 

 öffentlichen 
 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.  607 
 

TOP                   
 

 

      
 Hauptausschusses 

 Rates  

 

am 
      

      

16.02.2017 

 

Personalrat ist zu beteiligen 
 ja     nein 

Zustimmung 
 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 

wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 
 
Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von       €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 

Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 
Nachrichtlich: 

Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 

 

Datum: 06.02.2017 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. 32  20 FBL 
Allg. 

Vertreter 
BM 

AZ: 32.50.03      

 

Titel: Festsetzung verkaufsoffener Sonntage in Werl im Jahre 2017 und 
Erlass einer entsprechenden Ordnungsbehördlichen Verordnung 

 
Sachdarstellung: 

 
Der Wirtschaftsring Werl e. V. hat mit Schreiben vom 06.02.2017 die Festsetzung 
von vier verkaufsoffenen Sonntagen in Werl im Jahr 2017 beantragt. Die Öffnungs-
zeiten sind, wie in den Vorjahren auch, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
vorgesehen. Es handelt sich um folgende Veranstaltungen: 
 

� Werler Autofrühling 09.04.2017 
� Siederfest   11.06.2017 
� Michaeliswoche  24.09.2017 
� Münztag   05.11.2017 

 
Die ausführliche Begründung des Antrags kann der beigefügten Anlage entnommen 
werden. Die Verwaltung hält die Begründungen des Wirtschaftsringes Werl für 
nachvollziehbar. 
  
Nach § 6 Abs. 1 Ladenöffnungsgesetz NRW (LÖG) in aktueller Fassung dürfen 
Verkaufsstellen aus Anlass von örtlichen Festen an jährlich höchstens vier Sonn- 
und Feiertagen bis zur Dauer von 5 Stunden geöffnet sein. Bei der Festsetzung der 
Öffnungszeiten ist auf die Hauptgottesdienste Rücksicht zu nehmen. Darum ist der 
Zeitraum von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr vorgesehen. 
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Folgende Träger öffentlicher Belange wurden um ihre Stellungnahme zu den bean-
tragten Sonntagsöffnungen gebeten: 
 

• Ver.di-Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft, Hamm, 
• Einzelhandelsverband Südwestfalen e. V., Hagen, 
• IHK Hellweg-Sauerland, Arnsberg, 
• kath. Propsteigemeinde St. Walburga, Werl und die 
• evangelische Kirchengemeinde, Werl. 

 
Sobald die Stellungnahmen der vorgenannten Träger öffentlicher Belange vorliegen, 
wird Ihnen der Beschlussvorschlag zugeleitet bzw. als Tischvorlage zur Ratssitzung 
nachgereicht. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Beschlussvorschlag wird nachgereicht. 
 













































W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 

Mitteilung 
zur  

 öffentlichen  

 nichtöffentlichen Sitzung des 

Nr .604 

 

       

 Hauptausschusses 

 Rates 

 

am        

am        

am  16.02.2017 

 

Datum: 

23.01.2017 
Unterschrift S i c h t ve rm er k e  

AZ       
 

20 FBL 
Allg. 

Vertreter 
BM 

Abt. 20 / Kro     

 
Titel: Über- und außerplanmäßige Ausgaben  
  
 
Sachdarstellung: 
 
Auf der Grundlage der Zuständigkeitsordnung der Wallfahrtsstadt Werl 
vom 23.04.2015 sind in der Zeit vom 01.10. bis 31.12.2016 folgende 

außerplanmäßigen Mehrausgaben genehmigt worden, die dem Rat zur 

Kenntnis zu geben sind:  
 

 
Außerplanmäßige Mehrausgaben in Höhe von 3.500,00 € 

 
Im Kaufvertrag des zu veräußernden Eckgrundstückes Breite Straße / 

Oststraße wurde vereinbart, dass ein städtischer Gehweg errichtet werden 
soll. Dieser Ausbau des Gehweges war bisher nicht vorgesehen und wurde 

mit Baukosten in Höhe von 3.500,- € kalkuliert.      
Die Deckung der Mehrausgabe erfolgt durch die Minderung der Ausgaben 

Nahversorgungszentrum Werl Nord. (BabObj. 1201010702) 
 

 
 


